
Art.I

$ 1
Gegenstand der Entgelte

Für den Resuch und die Überlassung von Instrumenten der Musikschule der

Stadt Gladbeck ist ein privatrechtliches Entgelt zu entriclrten.

| i 2
Höhe der Entgelte

(l) Die Entgelte je Schüler/-in betragen fiir

Pikkolinchen

bei einer Untenichtsstunde in der Woche

Pikkolo

bei einer Lintenichtsstunde in der Woche

N'lusikalische l'rüherzi eh ung

bei I l/3 Untenichtsstunden in derlVoche

NIini-ilIusica für lbrschulkin der

bei I 1/3 Untenichtsstunden in der Wbche

Elementare Dlusikerziehung I

bei I l12 tjntenichtsstunden in der Woche

lf{usiktherapie

bei einer Untenichtsstunde in der Woche

Elementare Musikerziehung II

bei I l/3 Untenichtsstunden in der Woche

N'lusiklehre

bei einer Unterrichtsstunde in der Woche

Tanzunterricht (Ballettunterricht, Stepptanz,

J xzzgymnzstik, Büh n en tanz für A n fän ger)

bei 1 L/2 Llnterrichtsstunden in der Woche

Vorschu lkin derballett

bei einer Untenichtsstunde in der Woche

Klassenmusizieren mit Bläsern

bei zwei Untenichtsstunden in tler Woche

Klasscnmusiziercn mit Streichcrn

bei zrvei Llntenichtsstunden in der Woche

Instrum ental- und (Jesangsunterricht

einschl. eines oder mehrerer Ergänzungsfächer

bei einer Unteniclrtsstunde in der Woche:

a) in Gruppen von 6 - l0 Schüler/-innen

b) in Gruppen von 4 - 5 Schüler/-innen

c) in Gruppen von 3 Schüler/-innen

d) in Gruppen von 2 Schüler/-innen

e; bei Einzelunterricht

rnonatlich/ jiiluliclr

20,00 €/ 240.0a e

20.00 e/ 240,00 €

t7,50 el 210,00 €

17.80 €/  213,60 €

12,50 €t 150.00 €

nsa eJ 150.00 €

16,10 €/ 193.20 €

10,00 €/ 120.00 €

24,00 e/288,00 €

19.00 g 228,00 €

12,00 el 144,00 €

12,00 €/ 144,00 €

18,1 0 €i 217 ,20 e

26,50 el 318,00 €

31,50 €/  378.00 €

37,AA el 444,00 €

54,00 e|648,00 €

(2)

(3)

Die Teilnahme am Unterricht in dem ErgäLnzungsfach (Orchester, Spiel-

und Bläserkeise usrv.) ist unentgeltlich.

Das Entgelt für feste lvlitglieder in Musilachulorchestenl -ensembles,

die nicht bereits nach Abs. I entgeltpflichtig sind, beträgl pauschal

9,00 € nionatlich/ 108,00 € järhrlich.

Für die Überlassung von Instrumenten ist ein monatliches Entgelt von

5,20 el 62,40 e j'ü'tflich zu entrichten. Naiheres wird im Überlassungs-

vertrag geregelt. Instrumente können kostenfrei zur Verfiigung gestellt

werden, wenn dies für die Durchfuluung von Veranstaltungen der

Musikschule aus musikarlischen Grunden erforderlich ist.

(4)
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$ 3
Beginn und Ende der llntgeltpflicht

(l) Die Entgeltpflicht beginnt mit dem l. des Monats. in dem der/die

Schuler/-in den Unterricht an der Musikschule aufnilnmt: sie endet mit

Ablauf des Monats. in dem der/die Schi.iler/-in aus der Musikschule

ausscheidet.

(2) Wird eine Unterrichtsstunde vom Schüler/von der Schülerin nicht

wahrgenommen. besteht keinAnspruch auf eine Nachholstunde oder

auf Erstatrung des Untenichtsentgeltes.

(3) Fzillt der Untenicht im Laufe eines Schul jahres insgesamt vier Mal aus

Grtinden, die von derMusikschule zu verfieten sind, aus, enffiillt die EnQelt-

pflichtfürjedenrveiterenUnterrichtsausfzrll. den dieMusikschulezuvertre-

ten hat. Dies gilt nicht, wenn Nachholunterricht angeboten wird. Hierzu

können Unterrichtszeiten angeseut werden und Schtileriruren und Schuler

zur Gruppe zusammen gefasst rverden.

(4) Bei einem Wechsel der Unterrichtsart oder der Gruppenstärke sind die ge-

änderten Entgelte mit Beginn des Monas z.u entrichten in dem die Ande-

rung einüitt.

$ 4
Fälligkeit

Entgelte sind mitjeweils 3 Monatsbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 1-5.

August und 15. November ftillig. Auf Wunsch können Entgelte mit jeweils

einem Monatsbetrag bis zum 5. eines jeden Monats entrichtet werdbn.

$ s
Entgeltcrmäßigung

Besucher/Besucherinnen erhalten eine Ermäßigung des Entgeltes nach $ 2
vori 75 o/o wem sie nachrveisen. dass sie Inhaber/in der Gladbeck-Card oder
vergleichbarer Dokumente sind.

Gehören der Haushaltsgemeinschaft'"veitere Personen an, die Inhaber der
Gladbeck-Card oder vergleichbarer Dokumente sind und gleichzeitig die
It4usikschule besuchen, so gelten folgende Ermäßigungen:

flir die zweite Person 75 7o

für die dritte und jede rveitere Person 10A %.

Art.I I

Die Andemng tritt zurn 0l 07.2008 in Krall.

Gladbeck 24.04.?408

Roland
Bürgenneister


